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Haushalt 2015 
- Beteiligung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden an der Aufstellung 
  des Entwurfs der Haushaltsatzung des Kreises Warendorf für das Jahr 2015 
 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Gemeinde Ostbevern nimmt die gemeinsame Stellungnahme der Bür-
germeisterin und der Bürgermeister im Kreis Warendorf zum Eckdatenpapier Entwurf 
des Kreishaushaltes 2015 zustimmend zur Kenntnis. 
 
 
Haushaltsrechtliche Auswirkungen: 
 
Haushaltsrechtliche Auswirkungen für die Gemeinde Ostbevern ergeben sich durch 
die Zahlung der Kreis- und Jugendamtsumlage. Entsprechend des Eckdatenpapiers 
soll der Hebesatz der Kreisumlage um 2,1 %-Punkte auf 38,1 % angehoben werden. 
Die Jugendamtsumlage soll um 0,3 %-Punkte auf 18,4 % erhöht werden. 
 
Da auch die Umlagegrundlage der Gemeinde Ostbevern aufgrund einer höheren 
Steuerkraft gestiegen ist, ist mit Mehraufwendungen gegenüber 2014 in Höhe von 
über 380 T€ zu rechnen. Die Kreisumlage würde sich auf 4.015 T€ und die Jugend-
amtsumlage auf 1.939 T€ belaufen. 
 
 
 

Gemeinde Ostbevern 
Der Bürgermeister 
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Gleichstellung: 
 
Es werden gleichstellungsrelevante Fragen tangiert.   ja [ ] nein [ X ] 
 
 
Sachdarstellung: 
 
Seit der Änderung des § 55 der Kreisordnung für das Land NRW (KrO NRW) im Jahr 
2013 stellt der Kreis bei der Festsetzung des Kreisumlage das Benehmen mit den 
kreisangehörigen Gemeinden her. Das Verfahren der Benehmensherstellung beginnt 
sechs Wochen vor der Aufstellung des Entwurfs der Haushaltssatzung.  
 
Die Eckdaten zum Entwurf des Kreishaushaltes 2015 (Anlage 1) wurden mit Schreiben 
vom 5. September 2014 den kreisangehörigen Kommunen übermittelt. 
 
Mit Schreiben der Stadt Beckum vom 17.10.2014 (Anlage 2) haben die Bürgermeis-
ter/in der kreisangehörigen Kommunen gemeinsam Stellung zum Eckdatenpapier des 
Kreises genommen. 
 
Zwischenzeitlich liegt die 2. Modellrechnung des Landes NRW zum Gemeindefinan-
zierungsgesetz 2015 vor. Gegenüber der ersten Berechnung ergibt sich eine landes-
weite Verbesserung von rd. 40 Mio. €.  
 
Der Landrat, der den Entwurf der Haushaltssatzung des Kreises Warendorf am 
24.10.2014 in den Kreistag einbringen wird, hat angekündigt, dass die Verbesserun-
gen an die Kommunen weitergegeben werden. Hierzu wird in der Sitzung berichtet. 
 
Der Kreistag wird voraussichtlich in seiner Sitzung am 12.12.2014 den Beschluss über 
die Haushaltssatzung fassen. 
 
Der Gemeinderat hat die Möglichkeit, eine eigene Stellungnahme abzugeben oder 
die Stellungnahme der Bürgermeister/in (zustimmend) zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
Wolfgang Annen 
Bürgermeister 

Hubertus Stegemann 
Fachbereichsleiter 

Chr. Busch-Lütke Westhues 
Sachbearbeiter 

 
 


